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à 12

Gerichte sich anmassen, weil fle glauben hierzu bevoll- Auàa aus dttN Bcri-Ht des Eril'aà'mstrt'S
machtlgt zu seyn durch das Gesetz vom 9 May, wel- u«v-.rni vrv oir-cZoM.Nl^rs.
ches für jedes Urtheil das Visa des Uuttrstatthaltccs Anzeige der Truppen die gegenwärtig ausser der
fodert, er begehrt daher eine Commission, die jenes Legion in der ReVnblik noch urtter den Waffe»
Gesetz wieder aufs neue durchsehe. Carrard bc- sind und in dem Sstd der Republik stehen,
merkt, daß hierüber wirklich eine Commission vorßan-
den ist, und fodert als» Verweisung an dieselbe, um
ein baldiges Gutachten vorzulegen. H u bcr stimmt
diesem Antrag bey, welcher angenommen wird.

Das Vollziehungsdirektorium der
helvetischen einen und unthcilbaren Repub-
ilik /

An die gesetzgebenden Räthe.

Bürger Gesetzgeber!
Ihr habet vom Direktorium eküen Etat der verschie-

denen Truppcnkorps begehrt, die in der Republik bc-
rcits in Thätigkeit stehen. Der einliegende vom Kriegs-

vus dem C anten Leman in Luzern
als Bewachung der »Lcrstm
Gewalten

Aus dem Canto« knzcru fur den
aleichen Dienst

Aus dem Ca non Lauis als Poli-
zeywache m Lams sc>dst

Etatniajor ; Mann.

Dragoner Z,
Arnlterie z; —
Iufamcrie z-4

IZger 1-4 —

Infanterie z« »-

Ministerium eingelangte Entwurf kann hierüber eucrm
Verlangen entsprechen.

Jenem Etat fügt das Vollziehungs - Direktorium
«in Projekt bey, weiches es encrer schleunigen Berath-
schlagung empfiehlt : die besoldeten Truppen aus dem
Kanton Leman, welche von der Vcrwaltungskammer
zur Zeit ihrer unbeschränkten Vollmacht aufgestellt
und auf zwen Jahre lang in Sold genommen worden,
können unmöglich in diesem abgesonderten Zustand
gelassen werden. Anderseits noch crfodern die Zeit-
umstände daß die aktive Macht der Republik nicht
vermindert, und daß alle ihre Bestandtheile in ein
Einziges zusammengefaßt werden. Das Vollziehungs-
Direktorium communizicrt euch den Rapport den es

Kch von seinem Kriegsminister über die Mittel hat
vorlegen lassen, das besoldete Truppencorps aus dem
Kanton Leman der ersten helvetischen Legion einzuvcr-
leiben, die dadurch auf die Zahl von 2000 Mann an-
wachsen würde.

Das Vollziehungs - Direktorium ladet euch, ein,
Bürger Gesetzgeber, euch ungesäumt mit diesem Ge-
zcußand zu beschäftigen.

Republikanischer Gruß.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums

G l a y r e.

Im Namen des Direktoriums

ider Generalsekretär

As » », s s 0 ».

Summa 5>7 Mâà
Diese Truppen kosten monatlich mit Sold, Rationen und

ffurage 1240z Schwechrftantcn.

Auszug des Memorials des Kriegsministers.

î
Die besoldeten Trupven des Lemans, welche gegen-

wärtig in Luzcrn liegen, wurden von derVcrwaltungs-
kantincr des Lemans errichtet, als sie noch unabhan-
gig war. Die Zeitnmstände nöthigten sie zu diesem
Schritt, indem üe noch den bösen Willen zurückhalten
mußte, den übelgesinnte Emissarien der Gegcnrcvolu-
tion beynahe in allen Gemeinden längst der Kette des
Jura verbreiteten: innere Unruhen halten schon in den
Orinonds, in den Alpen St. Croix, Villeböf und in
der Gegend von Jfferten Blut vergossen. Die neue
Ordnung der Dinge bedürfte also einiger Truppen.
Es wurden 4 Compagnien Infanterie, ein Corps von
33 Mann Artillerie und ein anders von 31 Dragonern
errichtet, und da diese Truppen gekleidet werden mußten,
so warb die Verwaltungskammer dieselben auf zwei)

Jahre an, um Zeit zu haben durch den Abzug auf
dem Sold der Koste» derKieidung wieder cinzukomcn.
Von diese» 2 Jahren sind nun schon 10 Monate vcr-
flössen.

Dieses Truppencorps ist seit den, nur durch das
Stillschweigen der Gesetzgebung anerkannt worden,
allein es ist ohne Namen und zu klein um durch sich
selbst etwas mehr zu seyn, als ein Stück von einer
Leqwn: so wie es ist, kann kein besserer Nutze dar-
aus gezogen werden, als wenn es mit einem andern
Corps zusammengeschmolzen wird, dessen Starke und
Brauchbarkeit es vermehren würde. Dieses Hilfsmit-
tel wäre um so viel zweckmäßiger, da die erste helve-
tische Legion, mit welcher ich vorschlage jenes Corps
zu vereinigen sc.ost eine Verstärkung nöthig half Uly
bestimmte Form zu erhalten.

s Dcr Beschluß folgt.)


	Das Vollziehungsdirektorium der helvetischen einen und untheilbaren Republik, an die gesetzgebenden Räthe

